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Jolkskkatl,
(Biiià. Monatsblatt.)

Schmchcrische Zeitschrift liir Vulksmirchschlitt vikd Vnüiskiiiide.

(XXl. Jahrgang.)

Nr. 17. Chur, 15. September. 1871.

Erscheint alle vierzehn Tage und kostet jährlich in Chur Frk. 2. — i anSwartS franco
in der ganze» Schweiz Fr, 2. ZU Rp.

Redaktion: -f. H en g et,

Inhaltsverzeichnis?: 0 Die neue Wcinbauordnung I» Chur, (Eingesandt > 2)
Nagag, lA»S Waiiderstudieii ans der Schweiz von Ed, Oscndrüggcii Forts,
3> Statistik der Oberengadiner Alpen.

Lie neue Weiubauorduung in Chur.
(Eingesandt.)

Diese stadträthlichc Verordnung, welche mit Amtsblatt Nr. 40 in die

Öffentlichkeit gelangte, scheint einer Besprechung nicht ganz unwürdig zu
sein, da sie ebenso sehr ein rechtliches wie ein ökonomisches Interesse
darbietet.

Sie ist bekanntlich bestimmt worden, diejenige Weinbanordnung zu
ersetzen, welche am 20. April 1801 erlassen wurde und ihrerseits die Stelle
der früher von der Rebleutcnzunft ausgeübten Befugnisse einnehmen solle.
Streng genommen war jedoch nichts mehr zu ersetzen, da die frühere
Wcinbauordnung nur für eine Dauer von zwei Jahren güllig gewesen war
und keine rechtliche Erneuerung erfahren hatte, folglich nur abusiv fortbestund.

Verdiente fie doch schon deßhalb keine Anerkennung mehr, weil sie

in einem wesentlichen Theile, den gesetzlich eingeführten Inspektionen, gar
nicht mehr gchaüdhabt wurde, sondern lediglich auf die Anordnung des sog.

Schlüssclrnfcs und die Öffnung der Weinlese beschränkt blieb. Gleichwohl
wuroc angemessen erachtet, fragliche Wcinbauordnung, wenn mich als
revisionsbedürftig, so doch als rechtlich bestehend zu behandeln und diejenige vom
15. Sept. 1811 an die Stelle derselben zu setzen. Es steht zu hoffen und
zu wünschen, daß der diesjährigen Wcinerndtc mit Anwendung der neuen
Wcinbauordnung nicht das Schicksal derjenigen von 1851 bereitet werde,
als die Wcinbanordnnng vom 20. April 1851 erstmals zur Anwendung
gelangte.

Ucbrigcnö führt die neue Wcinbauordnung ihren Namen doch kaum

mit vollem Rechte, denn wenn wir uns die unterscheidenden Merkmale
derselben vergegenwärtigen, so begegnen uns nur zwei wesentliche Veränderungen.'

das eine ist die Entfernung in der Inspcktionspflicht von Seite
der sogenannten Wcinbankomnnssion, das andere die bedingte Frcigcbung
des Erndtctcrminö. Alles übrige ist sozusagen wörtlich wiederholt oder

unwesentlich verändert. Wir fragen aber, ob eine Eommission den 'Namen
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„Weinbaukommission" mit Recht führe, welche sich um die Culturarbeiten
nichts kümmert, wie unter der frühern Ordnung, oder nichts zu
kümmern hat, wie unter der neuen Ordnung der Dinge? und glauben, uns
nicht im Unrechte zu befinden, wenn wir ihre gesummten Befugnisse, als
Schließen der Gatter, Aufstellung der Wachen :c. als Ausflüsse der
Flurpolizei betrachten, welche auf Instanz der Interessenten von jeder beliebigen
Autorität angeordnet werden kann. Die neue Weinbauordnung befindet sich

ferner zwar im Rechte, wenn sie das Vertragsverhältniß zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer als ein rein privatrcchtliches behandelt, das sich

behördlicher Einmischung entzieht, und ebenso ist dagegen nicht viel
einzuwenden, daß wenigstens in bedingter Weise dem Beginn der Erndte auch
der Wille des einzelnen Eigenthümers als Norm dienen kaun. Allein so

bald diese Zugeständnisse von der Behörde gemacht werden, so haben alle
gleichwohl ausgestellten Beschränkungen nur dann eine rechtliche Unterlage,
wenn sie auf einer ausdrücklichen Vereinbarung der Interessenten beruhen.
Unstreitig ist mit Rücksicht darauf, daß ganze Weinbcrgreviere durch ein
und dasselbe Gatter geschlossen werden, in Betreff der Anwendung von Fuhrwerk

die reine Willkür nicht am Platze. Indessen würden auch hier bei
der bestehenden Mannigfaltigkeit der Verhältnisse durch Interessenten ebenso

leicht das Richtige treffen als eine Behörde, und im Falle von Eontro-
versen der amtliche Entscheid immer noch eintreten können. Anderseits frägt
man aber mit einiger Verwunderung, wozu die abstracts Beibehaltung einer

Vormundschaft über einen bestimmten Theil von Grundcigenthum, weßhalb
konnte den Interessenten keine Veranlassung geboten werden, sich über die

Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit irgend einer, oder auch dieser revi-
dirtcn Weinbauordnung auszusprechen? Die Zeiten sind doch schon längst
in's Meer der Vergangenheit versunken, wo es wegen Fcudalverhältnissen
gegenüber dem Hochstift geboten schien, eine strenge Ucberwachung der Erndte
anzuordnen. Oder soll etwa die Rebleutcnzunft zur Strafe dafür, daß sie

sich nicht an der Gründung des Schulsondes bethciligt hat, noch immer
fleischlos unter uns herumspucken? Möchte doch auch dieser Jnfallibilitäts-
spuck in die Behausung der unreinen Geister verwiesen werden.

R a g a z.
(Aus: Wanderstudien aus der Schweiz von Ed- Osenbrüggen.)

(Fortsetzung.)

Zwanzig Jahre nach Huttcns Tode schilderte in seiner originellen
Weise Sebastian Münster in der „Cosmographcy" die Badeinrichtungen
von Pfäfers, welche der genannte Abt Russegger damals zugänglicher machte.

„Ich wolt dir gern diß Bad mit einer Figur vor Augeu stellen, wann es

müglich were. Es ist so gar zwischen den grawsamen hohen Felsen
beschlossen, daß man sein Gelegenheit nicht anzeigen kann. Es ist eine treffliche

weite Spelunk, von zweyen hohen Felsen erwachsen, under welchen der

ein gantz gebogen ist, wie ein Gewölb, und neigt sich gegen dem andern,
und lassen oben in der Höhe gegen Mittag ein Ocffnnng, daß die Sonn
Sommerszeiten zu Mittag ein Stund ungefährlich darein scheinen mag,
aber dennoch ganz dunkel da unden ist, daß man auch um den Mittag eines
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